
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/8/25 1Ob615/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1954

Norm

AußStrG §9 B2

JWG §34

Rechtssatz

Großvater hat Rekursrecht, wenn er den bisher bei ihm erzogenen Enkel in die vorläu7ge Fürsorgeerziehung abgeben

soll.

Entscheidungstexte

1 Ob 615/54

Entscheidungstext OGH 25.08.1954 1 Ob 615/54
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